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Betreff: Flächenwidmungsplan Nr. 4 - Änderung Nr. 5 und 
 Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 3 - Änderung Nr. 4  
 

 Verständigung gem. § 36 iVm. § 33 Oö. ROG 1994 idgF. - 
Einholung von Stellungnahmen 

 
 

 

KUNDMACHUNG DER VERSTÄNDIGUNG 
Die Marktgemeinde Liebenau beabsichtigt die Änderung des Flächenwidmungsplanes Liebenau Nr.4 
sowie des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Liebenau Nr. 3, welche mit Bescheid des Amtes der 
Oö. Landesregierung vom 14.02.2022, Zl. RO-2020-5751447/34-Ja, genehmigt wurden und mit 
8.3.2022 Rechtskraft erlangten.  
 

Die gegenständliche Einzeländerung 4.5 des Flächenwidmungsplanes, inklusive der inhaltsgleichen 
Einzeländerung 3.4 des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, betrifft eine Widmungserweiterung- bzw. 
Anpassung im Bereich einer bestehenden Sonderausweisung im Grünland – Erholungsfläche Tourismus 
und Pferdezucht (T+P1) sowie die Neu- bzw. Umwidmung von Grünland (G) in Erholungsfläche 
Tourismus (T) des Grundstückes Nr. 2680 (teilw.), KG. Liebenau 41208. 
 

Auf die detaillierten Ausführungen im Gemeinderatssitzungsprotokoll  Nr. 1/2024 vom 22.3.2024 
(Tagesordnungspunkt 19) sowie das diesbezügliche Erhebungsblatt zur Verständigung der oö. 
Landesregierung wird besonders hingewiesen. 
 

Die Änderung betrifft nachstehende Grundstücke bzw. Grundstücksteile der KG. Liebenau 41208: 
 

Nr. Antragsteller / Grundeigentümer GrdStk.Nr. Widmungsänderungen/Umwidmung 
    

FW 
4.4 
ÖEK 
3.3 

Antragsteller und Grundeigentümer: 
 

Spiegl Helga u. Johann 
4252 Liebenau, Liebenau 168 
 

2680 
 
 

Umwidmung G > Tour 1 
Umwidmung T+P2 > T+P1 
Umwidmung G > T+P1 
Umwidmung T+P2 > G 
Umwidmung T+P1 > G 
 

 

Marktgemeindeamt Liebenau, A-4252 Liebenau, Markt 41   
   
        
   
        
Empfängerliste bzw. Verteile – siehe Seite 3 
      

  

        
  Unser Zeichen:  031/2-4.5-2024;he 

  Datum:   8. April 2024 
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Gemäß § 36 Abs. 4 iVm. 33 Abs. 2 OÖ. Raumordnungsgesetz 1994, LGBl.Nr. 114/1993 i.d.g.F. wird 
hiermit innerhalb von 8 Wochen Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
 
Die Stellungnahme wird bis längstens 7. Juni 2024 erwartet. Diese Frist wird nicht erstreckt. 
 
Die Stellungnahme kann schriftlich oder mündlich beim Marktgemeindeamt Liebenau eingebracht 
werden. Der Planentwurf kann während der Amtsstunden beim Marktgemeindeamt Liebenau 
eingesehen werden. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
der Bürgermeister: 
 
 
 
 
DIFH August Reichenberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   8. April 2024 
   10. Juni 2024 
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    Diese Verständigung ergeht an:  
 

1. Amt der Oö. Landesregierung, Abtlg. Raumordnung und Landesplanung 
4021 Linz, Bahnhofplatz 1 (Übermittlung der Unterlagen über die digitale Aktenvorlage AVL) 
 

mit dem Ersuchen, alle relevanten Abteilungen des Amtes der Oö. Landesregierung sowie die in 
Betracht kommenden Dienststellen der unmittelbaren Bundesverwaltung zu beteiligen. 
 

Beilagen:  FWP-Änderungsplan Nr. 4.5 
 ÖEK-Änderungsplan Nr. 3.4 
 Auszug Gemeinderatssitzungsprotokoll Nr. 1/2024 vom 22.03.2024 (Punkt 19) 
 Erhebungsblatt 
 Stellungnahme des Ortsplaners Arch. DI. Albert Böhm   

 
 
ergeht weiters an:   *) 
 

2. Oö. Umweltanwaltschaft, 4020 Linz, Kärntnerstraße 10-12 
3. Landwirtschaftskammer für Oberösterreich, im Wege der Bezirksbauernkammer Freistadt Perg,  

4232 Hagenberg i.M., Softwarepark 112 
4. Wirtschaftskammer Oberösterreich, Bezirksstelle Freistadt, 4240 Freistadt, Linzer Straße 11 
5. Fa. Ebner Strom, 4280 Königswiesen, Klammleiten 1 
6. INKOBA Region Freistadt, p.A. Marktgemeindeamt Rainbach i.M., 

4261 Rainbach i.M., Prager Straße 5 
 
 
 

Grundeigentümer:  *)  
 

7. Spiegl Helga u. Johann, 4252 Liebenau, Liebenau 168   
(GrdStk.Nr. 2680, KG. Liebenau 41208, EZ. 542) 

 
 

Grundanrainer:  *) 
 

8. HSCG Forstverwaltung Greinburg, 4360 Grein, Greinburg 1  (EZ. 406) 
 8 a)  HSCG Forstverwaltung Greinburg, Ofö. Josef Steinbauer, 4252 Liebenau, Glashütten 18 
9. Schübl-Schipany Monika, 4252 Liebenau, Liebenau 32  (EZ. 45) 
10. Schübl Josef, 4252 Liebenau, Liebenau 31  (EZ. 44) 
11. Gattringer Nikolai, 4252 Liebenau, Liebenau 45  (EZ. 58) 
12. Sportarena Liebenau, 4252 Liebenau, Liebenau 170  (EZ. 575) 
13. Dr. Schannen Stefan, 4020 Linz, Ghegastraße 1d  -  für die Liegenschaft Liebenau 33  (EZ. 46) 
14. Hahn Franz u. Maria, 4252 Liebenau, Liebenau 88  (EZ. 432) 
15. Neulinger Carola, 4252 Liebenau, Liebenau 4  (EZ. 529) 
16. Marktgemeinde Liebenau, 4252 Liebenau, Liebenau 41  (EZ. 411 - öff.Gut) 
 
 
angrenzende bzw. betroffene Nachbargemeinden:    - - - 
 
 

*)  jeweils mit einer Kopie des FW-Änderungsplanes sowie des ÖEK-Änderungsplanes 
sowie Kopie der Stellungnahme des Ortsplaners 
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Übersichtsplan Gemeindegebiet

M = 1:5000

Längen - Flächenmaßstab:

4 ha

10000 m²

M = 1:5000

Meter
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EG Erdgasleitung
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N

F

ASZ Altstoffsammelzentrum

Seelsorgeeinrichtung

Schule

Feuerwehr Hallenbad

Kindergarten
Gemeindegrenze
Katastralgemeindegrenze
Grenze des Planungsraumes

Transformatorstation

WG

WR Rote Gefahrenzone
WR Rote Gefahrenzone Wildbach

Gelbe Gefahrenzone
WG Gelbe Gefahrenzone Wildbach

Denkmalgeschütztes Gebäude

W
stehendes Gewässer

Festgelegte Widmung: Grünland/Für die Land- und
Forstwirtschaft bestimmte Flächen, Ödland

Festgelegte Widmung: Grünland/Für die Land- und
Forstwirtschaft bestimmte Flächen, Ödland

fließendes Gewässer   Pfeil in Fließrichtung

Vorbehaltsflächen / Einrichtungen
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Baulandkonzept

Dörfliche Siedlungsfunktion

Wohnfunktion

Mischfunktion

Betriebliche Funktion

Sonderfunktion

Haltestelle

Grünlandkonzept

Handelsfunktion

Verkehrskonzept

Parkplätze 

Gemeindestraße 

Funktionen - Generalisierte Flächenwidmung

Funktionen - bebaut I unbebaut

Entwicklungsziele

Funktionen - Generalisierte Flächenwidmung

P

H

DF

WF

MF
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SF

HF

ZentrumsfunktionZF

1000m - Einzugsbereich von Haltestellen
500m - Einzugsbereich von Kindergärten

1000m - Einzugsbereich von Schulen

Siedlungsgrenze maßstabsgetreu

1000m - Einzugsbereich von Nahversorger

Vorrangige Entwicklungsrichtung

Haltestellen

Nahversorger
Schule

Kind

In mit dieser Signatur gekennzeichneten
Siedlungsbereichen kann, wenn es die örtlichen
Verhältnisse zulassen, Bauland gewidmet
werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn es mit
der umgebenden Nutzungsstruktur vereinbart
werden kann und mit der Baulandwidmung eine
Baulandauffüllung oder -abrundung erreicht wird.

Signatur für ortschaftsbezogene
AbrundungenA

Abwasserleitung (Hauptort)

BF

Siedlungsentwicklung als Farbstreifen
und/oder Schraffur

Sonstiges

bestehende Gebäude lt. DKM
außerhalb von Baulandwidmungen

Signatur für Pufferfunktion

Farbe entsprechend der geplanten Funktion

HF = Handelsfunktion
BF = Betriebliche Funktion
MF = Mischfunktion
DF = Dörfliche Siedlungsfunktion

HF

Erholungsfunktion

Sonderfunktion Grünzug

Spiel- und Liegewiesen
Sport- und Spielflächen

Gz

Grünlandkonzept Entwicklungsgrenze
variabel

Landwirtschaftliche Funktion

Friedhof

Ö

Entwicklungsziele

Erwerbsgärtnerei

· Ökoflächen aus DORIS - GENISYS (Feucht-, Moor-,
Magerwiesen, usw. - shp-Download Jänner 2020)

Sonderausweisung für Funkanlagen

Schipiste

Entwicklungsgrenze Erholungsfunktion

FA

Tourismus

Entwicklungsziel Grünzug

Naturraumkartierung OÖ (ausgewählte Inhalte) 
GENISYS Grundlagendaten - Landschaftserhebung
(shp, Download: 01.2020, Erhebungsjahr: 2003)

Uferbegleitgehölz

Heckenzug

Baumreihe, Allee

Hydromorphologisch sehr gute Gewässerstrecken - Hier ist
eine deutlich größere als die normalerweise erforderliche 10m
breite Pufferzone von bestimmten ufernahen Flächennutzungen
(z.B. Baulandwidmungen, Hoch/Tiefbauten, Versiegelungen,
Sondernutzungen im Grünland, ..) freizuhalten. Die Prüfung des
notwendigen Abstandes erfolgt im Zuge einer Einzelfallbeurteilung.

· Darstellung der Schutz- und Pufferzone von
Bächen (Mindestbreite 10m beidufrig)

LW
(lt. EBOD- Download 07.2020)

Landschaftliche Vorrangzone von
besonderer ökologischer Bedeutung

Landschaftliche Vorrangzone von be-
sonderer Bedeutung für die Landwirtschaft

ReitsportanlageRSP

Singulärer Standort (Erholungsfunktion),
ohne genaue Angaben ü. d. tatsächl. Flächenbedarf

Neuaufforstungen sind außerhalb von ausgewiesenen
Neuaufforstungsgebieten nur mit einem Ausmaß von max. 500m²
möglich und nur zur Abrundung bereits bestehender Waldgebiete

FreizeitanlageFZA

Tourismus und PferdezuchtT+P

Sonderfunktion EntwässerungEntwäss.

H

BAU

Wald
Wasserschutzgebiet

ES

NS

ES

NS Naturschutzgebiet  

Europaschutzgebiet 
Richterbergau, Bumau, Tanner Moor

Vogelschutzgebiet "Wiesengebiete im Freiwald, FFH-Gebiet
"Waldaist-Naarn" und Wiesengebiete im MühlviertelEBNER 30 kV

EVN 20 kV

Hochspannungsfreileitung 

Verkabelte Hochspannungsleitung 

Landesstraße L 

Ersichtlichmachungen aus dem FWP:

(engeres und weiteres Schutzgebiet)

L1445

WS

Gewässer  
(fließend, stehend)GasConnect-EG

AS = Archäologische Schutzzone
AZ = Archäologische FundzoneAZ
Bodendenkmal

Schlepplift

Erdgasleitung mit Schutzstreifen

Transformatorstation

Tour.
Tourismus - die Errichtung von max. 5
Blockhütten für tour. Nutzung ist gestattet

Tour.     1

"Tourismus und Pferdezucht"T+P   1
"Tourismus und Pferdezucht" Die
Errichtung von Gebäuden ist unzulässig.

T+P   2
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